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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
44 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Horn-Bad Meinberg für das gesamte 
Stadtgebiet mit dem Ziel neuer Darstellung von 
Konzentrationszonen für Windenergie.  

 hier: Neufassung Aufstellungsbeschlusses 
 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert wor-
den ist, öffentlich bekannt gemacht, dass der Ausschuss 
für Stadtentwicklung und Liegenschaften des Rates der 
Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner öffentlichen Sitzung am 
04.12.2013 den Aufstellungsbeschluss für das o.g. Plan-
verfahren neu gefasst hat. 
 
Das Plangebiet ist identisch mit dem Gebiet der Stadt 
Horn-Bad Meinberg. Das Plangebiet ist aus dem beigefüg-
ten Kartenauszug ersichtlich. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Nach § 2 (3) der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungs-
verordnung – BekanntmVO) wird hiermit die Bekanntma-
chung des folgenden Aufstellungsbeschlusses zur 2. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Stadt Horn-Bad 
Meinberg für das gesamte Stadtgebiet mit dem Ziel neuer 
Darstellung von Konzentrationszonen für Windenergie an-
geordnet: 
 
„Der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtent-
wicklung und Liegenschaften des Rates der Stadt Horn-
Bad Meinberg vom 05.09.2013 wird dahingehend geändert, 
dass auf die Formulierung einer städtebauliche Zielvorstel-
lung im Beschlussvorschlag verzichtet und ein formales 
Ziel mit aufgenommen werden soll. Der Aufstellungsbe-
schluss wird wie folgt neu gefasst: 
Es wird der Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Horn-Bad Meinberg mit 
dem Ziel neuer Darstellung von Konzentrationszonen für 
Windenergie gefasst. Es handelt sich um eine auf die 
Windenergie beschränkte sachliche Flächennutzungsplan-
änderung für das gesamte Stadtgebiet. Mit der Planung 
wird das Ziel der Ausschlusswirkung nach § 35 Absatz 3 
Satz 3 in Verbindung mit § 35 Absatz 1 Nr. 5 Baugesetz-
buch verfolgt.“ 
 
Der Wortlaut der Bekanntmachung stimmt mit dem Be-
schluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Lie-
genschaften des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 
04.12.2013 überein. 
 
Es wird hiermit bestätigt, dass im Sinne von § 2 (1, 2) Be-
kanntmVO verfahren wurde. 
 
Hinweise 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 
b) die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 
 
Dies gilt entsprechend für das Zustandekommen dieses 
Beschlusses des Ausschusses für Stadtentwicklung und 
Liegenschaften des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg 
vom 04.12.2013 über die Aufstellung der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Horn-Bad Meinberg für 
das gesamte Stadtgebiet mit dem Ziel neuer Darstellung 
von Konzentrationszonen für Windenergie. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 30.01.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
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45 1. Änderung des Bebauungsplanes H 24 

„Kampstraße/ Hessenring“, Stt. Horn  
 hier: Aufstellungsbeschluss 
 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 
geändert worden ist, öffentlich bekannt gemacht, dass der 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften des 
Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner öffentlichen 
Sitzung am 05.06.2013 den Aufstellungsbeschluss für das 
o.g. Planverfahren gefasst hat. 
 
Das Plangebiet ist aus dem beigefügten Kartenauszug er-
sichtlich. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Nach § 2 (3) der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungs-
verordnung – BekanntmVO) wird hiermit die Bekanntma-
chung des folgenden Aufstellungsbeschlusses zur 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes H 24 „Kampstraße/ Hessen-
ring“ angeordnet: 
 
„Für eine ca. 3.000 m² große, an der Kampstraße und 
nördlich des Weidenwegs im Stt. Horn gelegene Fläche, 
die im rechtskräftigen Bebauungsplan H 24 als Grünfläche 
festgesetzt ist, wird die Aufstellung der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes beschlossen (siehe Übersichtsplan in 
der Anlage). Ziel des Planverfahrens ist die Festsetzung 
der Fläche als Gewerbegebiet.“ 
 
Der Wortlaut der Bekanntmachung stimmt mit dem Be-
schluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Lie-
genschaften des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 
05.06.2013 überein. 
 
Es wird hiermit bestätigt, dass im Sinne von § 2 (1, 2) Be-
kanntmVO verfahren wurde. 
 
Hinweise 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB durchge-
führt wird. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 
b) die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 

 
Dies gilt entsprechend für das Zustandekommen dieses 
Beschlusses des Ausschusses für Stadtentwicklung und 
Liegenschaften des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg 
vom 05.06.2013 über die Aufstellung der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes H 24 „Kampstraße/ Hessenring“. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 30.01.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
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46 1. Änderung des Bebauungsplanes L 7 „Er-

lenweg“, Stt. Leopoldstal  
 hier: Aufstellungsbeschluss 
 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 
geändert worden ist, öffentlich bekannt gemacht, dass der 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften des 
Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner öffentlichen 
Sitzung am 18.09.2013 den Aufstellungsbeschluss für das 
o.g. Planverfahren gefasst hat. 
 
Das Plangebiet ist aus dem beigefügten Kartenauszug er-
sichtlich. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Nach § 2 (3) der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungs-
verordnung – BekanntmVO) wird hiermit die Bekanntma-
chung des folgenden Aufstellungsbeschlusses zur 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes L 7 „Erlenweg“ angeordnet: 
 
„Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
L 7 „Erlenweg“ im Stt. Leopoldstal wird die Aufstellung der 
1. Änderung beschlossen.“ 
 
Der Wortlaut der Bekanntmachung stimmt mit dem Be-
schluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Lie-
genschaften des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 
18.09.2013 überein. 
 
Es wird hiermit bestätigt, dass im Sinne von § 2 (1, 2) Be-
kanntmVO verfahren wurde. 
 
Hinweise 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB durchge-
führt wird. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 
b) die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 
 
 
 
 
 

 
Dies gilt entsprechend für das Zustandekommen dieses 
Beschlusses des Ausschusses für Stadtentwicklung und 
Liegenschaften des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg 
vom 18.09.2013 über die Aufstellung der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes L 7 „Erlenweg“. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 30.01.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
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47 1. Änderung des Bebauungsplanes L 7 „Er-

lenweg“, Stt. Leopoldstal  
 hier: Bekanntmachung der Öffentlichen Auslegung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 29.01.2014 beschlossen, den Entwurf des o.g. 
Bebauungsplanes öffentlich auszulegen.  
 
Gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des Bebauungsplanes und der 
Entwurf der Begründung vom  
 

18. Februar bis einschließlich 17. März 2014 
 
öffentlich ausliegt. Die öffentliche Auslegung findet beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
der Stadt Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 2. Oberge-
schoss, Aushangtafel im Flur) zu folgenden Zeiten statt: 
Montags bis donnerstags zwischen 8:00 Uhr und 16:00 
Uhr, bzw. mittwochs schon ab 7:30 Uhr und donnerstags 
bis 17:30 Uhr, sowie freitags zwischen 8:00 Uhr und 12:00 
Uhr.  
 
Der genannte Ort der öffentlichen Auslegung im 2. OG ist 
nicht barrierefrei zu erreichen. Für Personen, für die dies 
ein unüberwindbares Hindernis darstellt, wird die Beteili-
gung in einem barrierefrei zugänglichen Raum durchge-
führt. Dazu wird um vorherige Terminabsprache unter Tel. 
05234-201-271 gebeten. 
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über den Bebauungsplan informieren. Während der 
Auslegungsfrist können von jedermann Äußerungen und 
Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich an die Stadt 
Horn-Bad Meinberg oder zur Niederschrift beim Fachbe-
reich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften (Markt-
platz 2, Zimmer 24) vorgebracht werden. Stellungnahmen, 
die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht recht-
zeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, 
sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist (gem. § 4a 
(6) BauGB). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB durchge-
führt wird. Von der Erstellung eines Umweltberichtes nach 
§ 2 a BauGB und der Angabe nach § 3 (2) Satz 2 BauGB, 
welche umweltbezogenen Informationen verfügbar sind, 
wird abgesehen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 47 Abs. 2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in dem Entwurf der Planzeichnung verbind-
lich. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 30.01.2014 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
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48 1. Änderung des Bebauungsplanes H 21 F „In-

dustriestraße / Ost“, Stt. Horn  
 hier: Bekanntmachung der Öffentlichen Auslegung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 18.09.2013 beschlossen, den Entwurf des o.g. 
Bebauungsplanes öffentlich auszulegen.  
 
Gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des Bebauungsplanes und der 
Entwurf der Begründung vom  
 

18. Februar bis einschließlich 17. März 2014 
 
öffentlich ausliegt. Die öffentliche Auslegung findet beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
der Stadt Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 2. Oberge-
schoss, Aushangtafel im Flur) zu folgenden Zeiten statt: 
Montags bis donnerstags zwischen 8:00 Uhr und 16:00 
Uhr, bzw. mittwochs schon ab 7:30 Uhr und donnerstags 
bis 17:30 Uhr, sowie freitags zwischen 8:00 Uhr und 12:00 
Uhr.  
 
Der genannte Ort der öffentlichen Auslegung im 2. OG ist 
nicht barrierefrei zu erreichen. Für Personen, für die dies 
ein unüberwindbares Hindernis darstellt, wird die Beteili-
gung in einem barrierefrei zugänglichen Raum durchge-
führt. Dazu wird um vorherige Terminabsprache unter Tel. 
05234-201-271 gebeten. 
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über den Bebauungsplan informieren. Während der 
Auslegungsfrist können von jedermann Äußerungen und 
Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich an die Stadt 
Horn-Bad Meinberg oder zur Niederschrift beim Fachbe-
reich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften (Markt-
platz 2, Zimmer 24) vorgebracht werden. Stellungnahmen, 
die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht recht-
zeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, 
sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist (gem. § 4a 
(6) BauGB). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB durchge-
führt wird. Von der Erstellung eines Umweltberichtes nach 
§ 2 a BauGB und der Angabe nach § 3 (2) Satz 2 BauGB, 
welche umweltbezogenen Informationen verfügbar sind, 
wird abgesehen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 47 Abs. 2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in dem Entwurf der Planzeichnung verbind-
lich. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 30.01.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
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49 Bebauungsplan H 10 N „Potthof“, Stt. Horn 

hier: Bekanntmachung der Öffentlichen Auslegung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 29.01.2014 beschlossen, den Entwurf des o.g. 
Bebauungsplanes öffentlich auszulegen.  
 
Gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des Bebauungsplanes und der 
Entwurf der Begründung vom  
 

18. Februar bis einschließlich 17. März 2014 
 
öffentlich ausliegt. Die öffentliche Auslegung findet beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
der Stadt Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 2. Oberge-
schoss, Aushangtafel im Flur) zu folgenden Zeiten statt: 
Montags bis donnerstags zwischen 8:00 Uhr und 16:00 
Uhr, bzw. mittwochs schon ab 7:30 Uhr und donnerstags 
bis 17:30 Uhr, sowie freitags zwischen 8:00 Uhr und 12:00 
Uhr.  
 
Der genannte Ort der öffentlichen Auslegung im 2. OG ist 
nicht barrierefrei zu erreichen. Für Personen, für die dies 
ein unüberwindbares Hindernis darstellt, wird die Beteili-
gung in einem barrierefrei zugänglichen Raum durchge-
führt. Dazu wird um vorherige Terminabsprache unter Tel. 
05234-201-271 gebeten. 
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über den Bebauungsplan informieren. Während der 
Auslegungsfrist können von jedermann Äußerungen und 
Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich an die Stadt 
Horn-Bad Meinberg oder zur Niederschrift beim Fachbe-
reich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften (Markt-
platz 2, Zimmer 24) vorgebracht werden. Stellungnahmen, 
die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht recht-
zeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, 
sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist (gem. § 4a 
(6) BauGB). 
 
Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar:  
1. Eine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit vom 7.6.2013 
mit Hinweisen zur Schallbelastung an der L 828 / Potthof. 
2. Eine Stellungnahme des Kreises Lippe vom 3.7.2013 mit 
dem Hinweis, im Bebauungsplanverfahren eine Umweltprü-
fung gem. § 2 (4) BauGB durchzuführen und aus Sicht des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 (6) 
Nr. 7 BauGB insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, 
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-
füge zwischen ihnen sowie Landschaft und die biologische 
Vielfalt zu berücksichtigen. Desweiteren weist der Kreis 
Lippe auf die notwendige Abarbeitung des Artenschutzes 
gemäß Verwaltungsvorschrift Artenschutz vom 13.04.2010 
sowie der gemeinsamen Handlungsempfehlung des Minis-
teriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Ver-
kehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW vom 
22.12.2010 hin. 
 
 
 
 
 

 
3. Ein Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan H 10 
N vom 27.12.2013 mit dem Umweltbericht. Der Umweltbe-
richt enthält die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 (4) 
ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes, 
insbesondere mit Angaben zum derzeitigen Umweltzu-
stands, und einer Prognose über die Entwicklung des Um-
weltzustands bei Durchführung der Planung und bei Nicht-
durchführung der Planung. 
4. Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag als Anlage 1 zur 
Begründung.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 47 Abs. 2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in dem Entwurf der Planzeichnung verbind-
lich. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 30.01.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
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50 Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes 

der Stadt Horn-Bad Meinberg  
 hier: Bekanntmachung Fortschreibung und Be-

kanntmachung der Öffentlichen Auslegung 
 
Auf Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und 
Liegenschaften des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg 
vom 05.06.2013 wird das Einzelhandelskonzept, beschlos-
sen durch den Rat am 19.03.2009, fortgeschrieben. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
hat in seiner Sitzung vom 04.12.2013 beschlossen, den 
vorliegenden Entwurf des fortgeschriebenen Einzelhan-
delskonzeptes öffentlich auszulegen.  
 
Hiermit wird öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf 
des fortgeschriebenen Einzelhandelskonzeptes vom  
 

18. Februar bis einschließlich 17. März 2014 
 
öffentlich ausliegt. Die öffentliche Auslegung findet beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
der Stadt Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 2. Oberge-
schoss, Aushangtafel im Flur) zu folgenden Zeiten statt: 
Montags bis donnerstags zwischen 8:00 Uhr und 16:00 
Uhr, bzw. mittwochs schon ab 7:30 Uhr und donnerstags 
bis 17:30 Uhr, sowie freitags zwischen 8:00 Uhr und 12:00 
Uhr.  
 
Der genannte Ort der öffentlichen Auslegung im 2. OG ist 
nicht barrierefrei zu erreichen. Für Personen, für die dies 
ein unüberwindbares Hindernis darstellt, wird die Beteili-
gung in einem barrierefrei zugänglichen Raum durchge-
führt. Dazu wird um vorherige Terminabsprache unter Tel. 
05234-201-271 gebeten. 
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über das Einzelhandelhandelskonzept informieren. 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Äuße-
rungen und Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich an 
die Stadt Horn-Bad Meinberg oder zur Niederschrift beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
(Marktplatz 2, Zimmer 24) vorgebracht werden.  
 
Horn-Bad Meinberg, den 30.01.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51 Satzung über die Erhebung von Elternbeiträ-

gen für die Offene Ganztagsschule im Primar-
bereich der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 
31.01.2014 

 
Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 
(GV. NRW. S.564) in Verbindung mit § 90 Abs. 1 Sozialge-
setzbuch Achtes Buch (SGB VIII) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI. I S. 2022), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Au-
gust 2013 (BGBI. I S. 3464) sowie § 9 Abs. 3 des Schulge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG NRW) 
vom15.02.2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13. November 2012 (GV. NRW. S.514) und 
dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz); Viertes Gesetz zur Ausfüh-
rung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) vom 
30.10.2007 (GV. NRW. S. 462), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 13. November 2012 (GV. NRW. 
S. 510) hat der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner 
Sitzung am 30.01.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
1) Die Satzung findet Anwendung auf alle im Rahmen des 
Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) 
in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) im 
Primarbereich gegebenenfalls unter Beteiligung von Ko-
operationspartnern eingerichteten offenen Ganztagsschu-
len der Stadt Horn-Bad Meinberg. 
2) Die offenen Ganztagsschulen bieten zusätzlich zu ihrem 
Regelunterricht an den Unterrichtstagen und an unterrichts-
freien Tagen (außer an Samstagen, Sonn- und Feiertagen) 
und bei Bedarf auch in den Schulferien außerhalb der Un-
terrichtszeiten Angebote (außerunterrichtliche Angebote) 
an. Der Zeitrahmen dafür erstreckt sich unter Einschluss 
der allgemeinen Unterrichtszeiten in der Regel von mor-
gens 7.00 Uhr (spätestens) bis nachmittags 16.30 Uhr, 
mindestens aber bis 15.00 Uhr. 
3) Die Angebote sind schulische Veranstaltungen im Sinne 
der schulrechtlichen Vorschriften. 
 
§ 2 Beitragspflicht, Beitragszeitraum 
 
1) Für die Teilnahme der Schulkinder an den außerunter-
richtlichen Angeboten der offenen Ganztagsschule ist ein 
monatlicher öffentlich-rechtlicher Beitrag (Elternbeitrag) zu 
den Jahresbetriebskosten zu leisten. 
 
2) Beitragspflichtig sind die Eltern des in der Offenen Ganz-
tagsschule schriftlich angemeldeten und aufgenommenen 
Kindes. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, 
so tritt dieser an die Stelle der Eltern. Wird bei Vollzeitpfle-
ge nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibe-
trag nach § 32 Einkommenssteuergesetz gewährt oder 
Kindergeld gezahlt, treten die Personen, die diese Leistun-
gen erhalten, an die Stelle der Eltern. 
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3) Der Beitragszeitraum ist das Schuljahr. Es beginnt am 
01.08. des einen Jahres und endet am 31.07. des folgen-
den Jahres. Die Beitragspflicht beginnt mit der Aufnahme 
des Kindes in der Offenen Ganztagsschule; sie besteht 
grundsätzlich für das gesamte Schuljahr. Bei unterjährigen 
An- und Abmeldungen (z. B. Zuzug oder Wegzug) beginnt 
die Beitragspflicht mit dem 1. des Monats, in den das ver-
tragliche Aufnahmedatum fällt. Die Beitragspflicht endet am 
Ende des Monats, in dem das Kind nach vorheriger ord-
nungsgemäßer Kündigung des Vertragsverhältnisses die 
Offene Ganztagsschule verlässt. Die Beitragspflicht wird 
durch Schließungszeiten der Einrichtung (z. B. in den Feri-
en) oder durch die tatsächlichen An- und Abwesenheiten 
des Kindes nicht berührt. 
 
§ 3 Geschwisterkinder 
 
1) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Per-
sonen, die nach § 2 Abs. 2 Satz 3 an die Stelle der Eltern 
treten, gleichzeitig die offene Ganztagsschule, so betragen 
die Beiträge 50 vom Hundert für das zweite und jedes wei-
tere Kind. 
 
§ 4 Höhe des monatlichen Elternbeitrages 
1)  

Jahreseinkommen 
Brutto 

Elternbeiträge 

Bis        12.000,00 € 20,00 € 
Bis        24.000,00 € 40,00 € 
Bis        37.000,00 € 60,00 € 
Bis        50.000,00 € 80,00 € 
Bis        65.000,00 € 100,00 € 
Bis      100.000,00 € 120,00 € 
Über    100.000,00 € 150,00 € 

 
2) Eine Ermittlung des Jahreseinkommens entfällt, wenn 
die Beitragspflichtigen ein Jahresbruttoeinkommen von 
über 100.000 Euro angeben (Einkommenshöchstgrenze). 
In diesem Fall ist der Höchstbetrag gemäß der Tabelle in 
Absatz 1 zu zahlen. 
 
3) Die Träger der Offenen Ganztagsschulen können von 
den Beitragspflichtigen ein Entgelt für das Mittagessen ver-
langen. 
 
§ 5 Bemessungsgrundlage, Einkommen 
 
1) Als Bemessungsgrundlage für die Festsetzung des El-
ternbeitrages dient die Höhe des Bruttojahreseinkommens. 
Im Fall des § 2 Abs. 2 Satz 3 werden nur die Einkünfte des 
Kindes berücksichtigt. 
 
2) Berücksichtigt werden die gesamten Einkünfte beider 
Elternteile, falls das Kind mit beiden Elternteilen zusammen 
wohnt. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, 
so sind auch nur dessen Einkünfte maßgebend. Im Falle, 
dass das Kind bei Pflegeeltern lebt, treten diese an die 
Stelle der Eltern, wenn ihnen für das Kind der steuerliche 
Freibetrag gewährt oder das Kindergeld gezahlt wird. 
Maßgebend sind grundsätzlich die Einkünfte aus dem Vor-
jahr. Berücksichtigt werden die positiven Einkunftsarten 
nach dem Einkommenssteuerrecht. Diese sind Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb, aus selbstständiger Arbeit, aus nicht-
selbstständiger Arbeit, aus Vermietung und Verpachtung, 
aus Kapitalvermögen, aus Land- und Forstwirtschaft sowie 
sonstige Einkünfte. 
 

 
Es ist unerheblich, ob die Einkünfte steuer- oder sozialver-
sicherungspflichtig sind oder nicht. Es werden grundsätz-
lich die Bruttoeinkünfte zugrunde gelegt, nicht das zu ver-
steuernde Einkommen. Hiervon sind nur die dazugehörigen 
Werbungskosten abzuziehen 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten 
und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten 
ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 
sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die 
zur Deckung des Lebensunterhalts bestimmten öffentlichen 
Leistungen für die Eltern und das Kind, für das der Eltern-
beitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. 
Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und 
entsprechenden Vorschriften sowie das Erziehungsgeld 
nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz sind nicht hinzuzu-
rechnen. Das Elterngeld nach dem Gesetz zum Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) bleibt nur bis zu den 
im § 10 dieses Gesetzes genannten Beträgen unberück-
sichtigt. 
Beamte, Richter oder ähnlich sozialversicherungsfreie Be-
schäftigte, die eine beitragsfreie Altersversorgung erhalten 
werden, erzielen im Vergleich zu Arbeitnehmern in einem 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis bei glei-
chem Nettoeinkommen ein geringeres Bruttoeinkommen. 
Aus diesem Grund ist der Altersversorgungsteil zum Ein-
kommen hinzurechnen. Aus Gründen der Verwaltungsver-
einfachung hat der Gesetzgeber die Hinzurechnung eines 
pauschalen Betrages in Höhe von 10 vom Hundert der Ein-
künfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis vorgesehen. 
Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 
Abs. 6 EStG zu gewährenden Freibeträge von dem nach 
Absatz 1 ermittelten Einkommen abzuziehen. 
 
3) Maßgeblich für die Bemessung der Beitragshöhe ist im-
mer das Bruttoeinkommen eines Kalenderjahres. Im Rah-
men der erstmaligen Ermittlung des Bruttojahreseinkom-
mens (bei Aufnahme des Kindes) oder im Rahmen einer zu 
aktualisierenden Berechnung aufgrund von Änderungen in 
den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen sind 
die prognostizierten Einkünfte für das laufende Kalender-
jahr zu berücksichtigen, wenn davon auszugehen ist, dass 
die Einkommenssituation voraussichtlich auf Dauer be-
steht. Eine Festsetzung erfolgt für den gesamten beitrags-
pflichtigen Zeitraum des laufenden Jahres. Sollte aus recht-
lichen und tatsächlichen Gründen die Ermittlung des Ein-
kommens des laufenden Kalenderjahres nicht möglich 
sein, ist zunächst auf das Einkommen eines Kalendervor-
jahres zurückzugreifen. Bei der Überprüfung einer bereits 
erfolgten oder bei einer erstmaligen rückwirkenden Bei-
tragsfestsetzung wird das tatsächliche Einkommen im Jahr 
der Beitragspflicht zu Grunde gelegt. 
 
§ 6 Auskunfts- und Anzeigepflicht 
 
1) Für die Festsetzung der Elternbeiträge teilen die Offenen 
Ganztagsschulen der Stadt Horn-Bad Meinberg unverzüg-
lich die Namen, Anschriften, Geburtsdaten und die Auf-
nahme- und Abmeldedaten der Kinder sowie die entspre-
chenden Angaben der Eltern mit. 
 
2) Zum Nachweis des maßgeblichen Einkommens ist von 
den Beitragspflichtigen die Erklärung zum Elterneinkom-
men auszufüllen und mit allen darin geforderten Nachwei-
sen innerhalb von 14 Tagen der Stadt Horn-Bad Meinberg 
zuzuleiten. 
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3) Die Beitragspflichtigen sind während des gesamten Bei-
tragszeitraumes verpflichtet, Veränderungen in den wirt-
schaftlichen oder persönlichen Verhältnissen, die für die 
Bemessung des Elternbeitrags maßgeblich sind, unverzüg-
lich mitzuteilen. 
 
4) Kommen die Beitragspflichtigen ihren Auskunfts- und 
Anzeigepflichten nicht oder nicht in ausreichendem Maße 
nach, so ist der höchste Elternbeitrag zu erheben. 
 
§ 7 Beitragsfestsetzung, Fälligkeit 
 
1) Die Festsetzung des Elternbeitrags erfolgt durch einen 
Bescheid. 
 
2) Bei einer vorläufigen Festsetzung des Elternbeitrags 
bzw. bei einer Festsetzung nach § 6 Absatz 4 dieser Sat-
zung erfolgt die endgültige Festsetzung rückwirkend nach 
Vorlage der erforderlichen Einkommensunterlagen. Wird 
bei einer Überprüfung eines nicht vorläufigen Beitragsbe-
scheides festgestellt, dass sich Änderungen der Einkom-
mensverhältnisse ergeben haben, die zu einer anderen 
Beitragshöhe führen, so ist der Beitrag gegebenenfalls 
auch rückwirkend neu festzusetzen. 
 
3) Der Elternbeitrag wird von der Stadt Horn-Bad Meinberg 
eingezogen. Die Stadt ist berechtigt, bei der Erledigung 
dieser Aufgabe den Träger der Offenen Ganztagsschulen 
im Rahmen einer Erfüllungsgehilfenvereinbarung zu beauf-
tragen. 
 
Hierdurch ergibt sich jedoch keine Befreiung von den Re-
gelungen des § 6. 
 
4) Unabhängig von den in § 6 dieser Satzung genannten 
Auskunfts- und Anzeigepflichten ist die Stadt Horn-Bad 
Meinberg berechtigt, die persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Beitragspflichtigen zu überprüfen. 
 
§ 8 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2014 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Elternbei-
trägen für die Offene Ganztagsschule im Primarbereich der 
Stadt Horn-Bad Meinberg wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 31.01.2014 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
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Stadt Lage 
 
52 1. Satzung zur Änderung der Satzung des Ab-

fallwirtschaftsverbandes Lippe vom 29.11.2013 
 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 29.11.2013 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 16.12.2013 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Lage, den 23.01.2014 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Christian Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
 
 
 
53 Haushaltssatzung der Stadt Lage für das 

Haushaltsjahr 2014 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der derzeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Stadt Lage mit Beschluss vom 
12.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lage voraussichtlich 
erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit  
dem Gesamtbetrag der Erträge auf         66.229.060 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  
                                                                 67.166.650 EUR 
 
im Finanzplan mit  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf                          61.529.510 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf                          63.717.100 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-
tätigkeit auf                                                5.530.700 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit auf                                              10.147.700 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzie-
rungstätigkeit auf                                       9.947.800 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzie-
rungstätigkeit auf                                       5.542.500 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi-
tionen erforderlich ist, wird auf                      5.532.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung 
von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforder-
lich ist, wird auf                                             6.363.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund 
des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
wird auf                                                       937.590,00 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch  
genommen werden dürfen, wird auf           50.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf  220 v. H. 
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf   418 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf   418 v. H. 
 

§ 7 
 
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushalt-
sausgleich im Jahr 2015 wieder hergestellt. Die dafür im 
Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidie-
rungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushalts-
plans umzusetzen. 
 

§ 8 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheb-
lich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000 EUR betragen. 
Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage be-
ruhende Mehraufwendungen/-auszahlungen, die aus er-
zielten Mehrerträgen/ -einzahlungen resultieren. 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 
den Betrag von 25.000 EUR überschreiten. 
Bei Überschreitung dieser Beträge ist gemäß § 83 Abs. 2 
GO NRW die vorherige Zustimmung des Rates erforder-
lich. 
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Die Ansätze folgender Sachkonten sind gegenseitig de-
ckungsfähig: 
 
• Personal- und Versorgungsaufwendungen 
 
• Produktsachkonten mit einem Ansatz bis einschließlich 

2.000 EUR der Ergebnispositionen „Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen“, „Transferaufwendungen“ 
und „sonstige ordentliche Aufwendungen“ innerhalb ei-
nes Produkts/Unterprodukts 

 
• die im Produktbereich 3 vorhandenen Sachkonten 

5255000, 5255100, 5271000 und 5279000 je Pro-
dukt/Unterprodukt 

 
• die in diversen Produkten versorgten Sachkonten 

5255000 und 5255100 / 5255101 - P105 bzw. 5255110 
und 5255200 

 
• die Produktsachkonten 001 006 001   5431010 - ....15 

(Bürobedarf)  
 
• die Aufwendungen für Versicherungen (Sachkonten 

5441000 - P020) 
 
• die in den Produkten 001 014 004, 016 001 002 und 

016 001 003 enthaltenen Zinsaufwendungen sowie 
Zahlungsverpflichtungen aus Zinsderivaten  

 
• die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 

(nach Aufgabenbereichen getrennt) 
 
• die Ansätze aller mit Aufwandskonten verbundenen 

Auszahlungskonten sowie - in einem gesonderten De-
ckungskreis - die Auszahlungs-Ansätze für die Til-
gung/Umschuldung von Krediten  

 
• getrennt veranschlagte, investive Ansätze für gleicharti-

ge Hochbaumaßnahmen des Fachteams Gebäudema-
nagement sind gegenseitig deckungsfähig. 

 
 
Außerdem sind die Sachkonten folgender Erträ-
ge/Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen „un-
echt“ deckungsfähig: 
 
Mehrerträge aus Versicherungsleistungen fließen den kor-
respondierenden Aufwandspositionen zu. 
 
Mehrerträge aus Entgelten für die Übermittagsversorgung 
in Tageseinrichtungen für Kinder (Bildungs- und Teilhabe-
paket) erhöhen die korrespondierenden Aufwandspositio-
nen . 
 
Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Zuwendungen für 
den U3-Ausbau von Kindergärten und für Familienzentren 
fließen den entsprechenden Aufwands- bzw. Auszahlungs-
positionen zu. 
 
Mehrerträge/-einzahlungen aus Teilnehmerbeiträgen für 
Freizeiten, Fahrten, Ferienspiele und Ferienaktionen der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit sind deckungsfähig zu-
gunsten der entsprechenden Aufwendun-
gen/Auszahlungen. 
 
 
 

 
Mehrerträge/-einzahlungen aus dem Sponsoring von 
Stadtmarketing-Veranstaltungen erhöhen den Ansatz der 
Produktsachkonten 015 001 001 5279000/7279000 
„Stadtmarketing“. 
 

§ 9 
 
Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Gemeindehaus-
haltsverordnung NRW für Investitionen, die in den Teilfi-
nanzplänen und -rechnungen gesondert darzustellen sind, 
wird auf 25.000 € festgesetzt.  
 

§ 10 
 
Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw- bzw. ku-Vermerk: 
 
kw - Vermerk:  Die Stelle kommt bei Ausscheiden des 
Stelleninhabers in Fortfall. 
ku - Vermerk:  Die Stelle ist nach Ausscheiden des Stel-
leninhabers umzuwandeln. 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß 
§ 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe in 
Detmold als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit 
Schreiben vom 10.01.2014 angezeigt worden. 
 
Die nach § 76 Absatz 2 GO NRW erforderliche Genehmi-
gung des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzepts 
ist vom Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 27.01.2014 erteilt 
worden. 
 
Die Haushaltssatzung wird während der allgemeinen Öff-
nungszeiten (montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr, außerdem montags von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr und 
donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr) im Fachteam 
Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen der Stadt Lage, 
Bergstraße 6 (City-Center, 1.OG), Büro 408, bis zur Fest-
stellung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahresabschlus-
ses zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
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Hinweis  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei  
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Lage, den 30. Januar 2014 
 
 
gez. C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
 
 
 
54 Bekanntmachung des Beschlusses des Rates 

der Stadt Lage über den Jahresabschluss 2012 
und die Entlastung des Bürgermeisters 

 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 
12.12.2013 den vom Rechnungsprüfungsausschuss ge-
prüften Jahresabschluss durch Beschluss festgestellt, über 
die Behandlung des Jahresergebnisses beschlossen und 
dem Bürgermeister Entlastung erteilt (§ 96 Abs. 1 GO 
NRW). 
 
Der Jahresabschluss 2012 der Stadt Lage wurde dem 
Kreis Lippe gem. § 96 Abs. 2 GO NRW mit Schreiben vom 
13.01.2013 angezeigt. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 
2012 werden wie folgt bekannt gemacht: 
 
Bilanzsumme zum 31.12.2012           224.827.218,51 € 
 
Gesamtergebnisrechnung: Jahresfehlbetrag   678.392,15 € 
 
Der Jahresfehlbetrag  wird der Ausgleichsrücklage ent-
nommen. 
 
Der Jahresabschluss mit vollständiger Ergebnisrechnung, 
Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem An-
hang und dem Lagebericht liegt in der Zeit vom 13.12.2013 
bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 bei der 
Stadt Lage, Bergstraße 6, Zimmer 406 (City-Center 1. OG), 
- Fachteam Finanzbuchhaltung- während der Dienststun-
den öffentlich zur Einsichtnahme aus.  
 
Die Schlussbilanz zum 31.12.2012 ist nachstehend abge-
druckt. 
 
 

 

Aktiva zum 31.12.2012 

1. Anlagevermögen 

1.1. 
Immaterielle Vermögensge-
genstände 

81.432,27 

1.2. Sachanlagen  

1.2.1. 
Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

 

1.2.1.1. Grünflächen 9.480.158,25 

1.2.1.2. Ackerland 834.349,00 

1.2.1.3. Wald, Forsten 815.091,00 

1.2.1.4. Sonst. unbebaute Grundstücke 6.282.683,70 

1.2.2. 
Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

 

1.2.2.1. 
Kinder- und Jugendeinrichtun-
gen 

5.509.810,00 

1.2.2.2. Schulen 59.862.385,00 

1.2.2.3. Wohnbauten 20.240,00 

1.2.2.4. 
Sonstige Dienst- , Geschäfts- 
und Betriebsgebäude 

18.921.019,00 

1.2.3. Infrastrukturvermögen  

1.2.3.1. 
Grund und Boden des Infra-
strukturvermögens 

12.558.976,79 

1.2.3.2. Brücken und Tunnel 609.892,14 

1.2.3.3. 
Straßennetz mit Wegen, Plät-
zen und Verkehrslenkungsanl. 

55.173.927,13 

1.2.4. 
Bauten auf fremdem Grund 
und Boden 

88.149,00 

1.2.5. 
Kunstgegenstände, Kultur-
denkmäler 

17,00 

1.2.6. 
Maschinen und technische An-
lagen, Fahrzeuge 

3.712.582,00 

1.2.7. 
Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung 

5.173.503,00 

1.2.8. 
Geleistete Anzahlungen und 
Anlagen im Bau 

552.985,00 

1.3. Finanzanlagen  

1.3.1. 
Anteile an verbundenen Unter-
nehmen 

6.202.000,00 

1.3.2. Beteiligungen 3,00 

1.3.3. Sondervermögen 25.931.868,00 

1.3.4. 
Wertpapiere des Anlagever-
mögens 

235.226,13 

1.3.5. Ausleihungen 295.423,31 

2. Umlaufvermögen  

2.1. Vorräte  

2.1.1. 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, 
Waren 

56.743,97 

2.1.2. Grundstücke zur Vermarktung 3.153.891,59 

2.2. 
Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 

 

2.2.1. 
Öffentlich-rechtliche Forderun-
gen u. Ford. aus Transferl. 

 

2.2.1.1. Gebühren 126.099,88 

2.2.1.2. Beiträge 23.040,24 

2.2.1.3. Steuern 1.038.654,86 

2.2.1.4. 
Forderungen aus Transferleis-
tungen 

500.650,53 

2.2.1.5. 
Sonst. öffentlich-rechtliche 
Forderungen 

847.036,27 

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen 0,00 
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2.2.2.1. gg. dem privaten Bereich 2.553.514,55 

2.2.2.2. gg. dem öffentlichen Bereich 21.023,93 

2.2.3. 
Sonstige Vermögensgegen-
stände 

2.659.211,37 

2.3. 
Wertpapiere des Umlaufver-
mögens 

 

2.4. Liquide Mittel 588.258,40 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 917.372,20 

224.827.218,51 

Passiva 

1. Eigenkapital 

1.1. Allgemeine Rücklage 24.484.312,76 

1.2. 
Deckungsrücklage (Ermächti-
gungsübertragung) 

81.770,09 

1.3. Ausgleichsrücklage 5.309.598,11 

1.4. 
Jahresüberschuss / Jahres-
fehlbetrag 

-678.392,15 

2. Sonderposten  

2.1. für Zuwendungen 43.913.535,58 

2.2. für Beiträge 28.330.810,91 

2.3. für den Gebührenausgleich 77.774,94 

3. Rückstellungen 0,00 

3.1. Pensionsrückstellungen 34.614.511,00 

3.2. 
Rückstellungen für Deponien 
und Altlasten 

51.000,00 

3.3. Instandhaltungsrückstellungen 4.587.911,13 

3.4. Sonstige Rückstellungen 4.132.777,62 

4. Verbindlichkeiten  

4.1. Anleihen  

4.2. 
Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investitionen 

 

vom öffentlichen Bereich 37.411.706,76 

vom privaten Kreditmarkt 7.498.404,67 

4.3. 
Verbindlichkeiten aus Krediten 
zur Liquiditätssicherung 

19.000.000,00 

4.4. 

Verbindlichkeiten a. Vorgän-
gen, die Kreditaufn. gleich-
kommen 

7.077.183,48 

4.5. 
Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen 

932.528,59 

4.6. 
Verbindlichkeiten aus Transfer-
leistungen 

64.437,14 

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten 1.698.218,40 

5. 
Passive Rechnungsabgren-
zungsposten 

6.239.129,48 

224.827.218,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Jahresabschluss wird hiermit gem. § 96 Absatz 2 Ge-
meindeordnung  für das Land Nordrhein-Westfalen (Be-
kanntmachung vom 14.07.1994; GV NW S. 666) in der 
zurzeit gültigen Fassung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Lage, den 30.01.2014 
 
Stadt Lage  
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
55 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo 
für das Haushaltsjahr 2014 

 
1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 01. Oktober 2013 (GV. 
NRW. S. 564) in Kraft getreten am 19. Oktober 2013, hat 
der Rat der Stadt Lemgo mit Beschluss vom 09. Dezember 
2013 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 
erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf  90.162.604 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   
    93.478.166 EUR 
 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf    90.623.086 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf    96.459.157 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit auf     3.083.842 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit auf     1.840.425 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstä-
tigkeit auf           13.795 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzie-
rungstätigkeit auf        646.000 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi-
tionen erforderlich ist, wird auf           0 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen 
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf    0 EUR 
festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 4 

 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund 
des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
wird auf                                           0 EUR 
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund 
des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
wird auf 
                    3.315.562 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssiche-
rung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
     40.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das 
Haushaltsjahr 2014 durch eine Hebesatzsatzung festge-
setzt worden: 
 
1. Grundsteuer 2014 

1.1 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe   
(Grundsteuer A) auf   230 v. H. 
für die Grundstücke 

1.2 (Grundsteuer B) auf   430 v. H. 
Die Grundsteuer B beinhaltet auch die Leistungen 
für Straßenreinigung und Winterdienst. 

 
2. Gewerbesteuer 2014 auf   425 v. H. 
 

§ 7 
entfällt 

 
§ 8 

 
1. Die im Stellenplan mit "k. w." (künftig wegfallend) oder 
"k. u." (künftig umzuwandeln) vermerkten Stellen für Be-
amte und tariflich Beschäftigte fallen beim Freiwerden weg 
bzw. werden unter Beachtung der durch Tarifrecht festge-
legten Eingruppierungsmerkmale umgewandelt. 
 
2. Wird einem/einer Beamten/Beamtin ein Amt mit höhe-
rem Endgrundgehalt verliehen, so kann er/sie mit Rückwir-
kung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle 
eingewiesen werden, soweit er/sie während dieser Zeit die 
Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen 
Amtes tatsächlich wahrgenommen hat und die Planstelle, 
in die er/sie eingewiesen wird, besetzbar war. 
 

§ 9 
 
Bestimmungen über Deckungsfähigkeit und De-
ckungsvermerke zum Haushaltsplan  
 
Deckungsfähigkeit nach § 21 GemHVO 
Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträ-
ge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen zu 
Budgets verbunden werden. 
 
In allen Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe 
der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich (§ 
21 Abs. 1 GemHVO). Die Bewirtschaftung der Budgets darf 
nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwal-
tungstätigkeit führen. 
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Es werden folgende Budgets gebildet: 
 
1. Sonderbudgets für: 
a) die Personal- und Versorgungsaufwendungen/ 
auszahlungen (ohne Honorare 5019/7019), 
b) die Aufwendungen/ Auszahlungen für die Mieten 
und Nebenkosten an die Gebäudewirtschaft Lemgo 
(GWL) einschließlich der Nebenkostennachzahlungen und  
c) die Aufwendungen/ Auszahlungen für die Abrech-
nungen mit den Städtischen Betrieben Lemgo (SBL). 
2. Budgets für 
a) jeden einzelnen Geschäftsbereich laut Orga-

nigramm 
b) den Vorstandsstab und  
c) den Personalrat, Gleichstellung und örtliche 

Rechnungsprüfung. 
 
Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung: 
 
Zweckgebundene Mehrerträge/ Mehreinzahlungen können 
für entsprechende zweckgebundene Mehraufwendungen/ 
Mehrauszahlungen verwendet werden. Dies gilt auch für 
Ein- und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 Abs. 2 
GemHVO). Die Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen 
gelten nicht als überplanmäßige oder außerplanmäßige 
Aufwendungen/ Auszahlungen. 
 
Stehen Aufwendungen/ Auszahlungen zweckgebundene 
Erträge/ Einzahlungen, insbesondere Zuweisungen des 
Landes gegenüber, dürfen die Aufwendungen/ Auszahlun-
gen erst dann geleistet werden, wenn die Erträge/ der Ein-
gang der Einzahlungen rechtlich und tatsächlich gesichert 
ist.  
 
Unechte Deckungsfähigkeit ohne Zweckbindung: 
 
Unerhebliche Mehrerträge/ Mehreinzahlungen können für 
entsprechende Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen 
nach Genehmigung durch den Kämmerer verwendet wer-
den. (§ 2 Ziffer 11 Zuständigkeitsordnung).  
 
Stehen Aufwendungen/ Auszahlungen entsprechende Er-
träge/ Einzahlungen gegenüber, dürfen die Aufwendungen/ 
Auszahlungen erst dann geleistet werden, wenn die Erträ-
ge/ der Eingang der Einzahlungen rechtlich und tatsächlich 
gesichert ist.  
 
Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit: 
a) Aufwands- und Auszahlungskonten, die als be-
günstigtes Konto zu einem zweckgebundenen Ertrag und 
einer zweckgebundenen Einzahlung gehören und   
b) Verfügungsmittel nach § 15 GemHVO. 
 
Verpflichtungsermächtigungen :  
 
Diese können mit Genehmigung des Stadtkämmerers gem. 
§ 13 Abs. 2 GemHVO auch für andere Investi-
tionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im 
§ 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Nach öffentlicher Bekanntgabe im Kreisblatt Lippe vom 
25.10.2013 hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen 
Anlagen gem. § 80 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 01.Oktober 2013 
(GV. NRW. S. 564) in Kraft getreten am 19.Oktober 2013, 
öffentlich bis zum Abschluss des Beratungsverfahrens im 
Rat zur Einsichtnahme ausgelegen. 
In der Bekanntgabe ist darauf hingewiesen worden, dass 
gegen den Entwurf Einwohner und Abgabepflichtige inner-
halb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung 
Einwendungen erheben können. 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushalts-
jahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 
5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde mit Schreiben vom 20.12.2013 angezeigt 
worden. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 
11.02.2014 bis zum Ende der Auslegung des Jahresab-
schlusses gem. § 96 Abs. 2 GO NRW in der Kämmerei, 
Papenstraße 7, Zimmer 117, öffentlich aus und ist im Inter-
net unter der Adresse www.lemgo.net verfügbar. 
 
Lemgo, den 30.01.2014 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
 
 
Dr. Austermann 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
 
 
 
56 Bekanntmachung der Straßen und Entwässe-

rung Lemgo (SEL) 
 
Der Rat der Alten Hansestadt Lemgo hat am 16.11.2009 
die Bildung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadt-
entwässerung Lemgo (SEL) beschlossen. Nach der Be-
triebssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für die Stadt-
entwässerung Lemgo (SEL) vom 15.12.2009 wird die 
Stadtentwässerung Lemgo in der Form eines wirtschaftli-
chen Unternehmens ohne eigene Rechtspersönlichkeit im 
Sinne des § 97 Abs. 1 Ziffer 3 GO NRW aufgrund des § 
107 Abs. 2 Satz 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung und nach den Bestimmungen 
der Betriebssatzung wie ein Eigenbetrieb, das heißt als Ei-
genbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Mit der 1. Ände-
rungssatzung vom 21.12.2010 wurde die Stadtentwässe-
rung Lemgo in Straßen und Entwässerung Lemgo umbe-
nannt. 
 
Der Gemeinsame Betriebsausschuss der Alten Hansestadt 
Lemgo hat in seiner Sitzung am 27.01.2014 nach § 5 Abs. 
6 Satz 1 EigVO NRW im Wege der Dringlichkeit folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
1.  Der kaufmännische Betriebsleiter der Straßen und Ent-

wässerung Lemgo (SEL), Herr Peter Gröne, wird als 
Betriebsleiter zum 01.02.2014 abberufen. 
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2. Zur kaufmännischen Betriebsleiterin der SEL wird ab     

01.02.2014 Frau Anke Kugelmann bestellt.  
 
Diese öffentliche Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 3 
Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) in der 
derzeit gültigen Fassung. 
 
Lemgo, 30.01.2014 
 
Straßen und Entwässerung Lemgo  
 
 
Hennigs 
(Technischer Betriebsleiter) 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
 
 
 
57 Bekanntmachung der Forst und Grün Lemgo 

(FGL) 
 
Der Rat der Alten Hansestadt Lemgo hat am 22.10.2007 
die Bildung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst 
und Grün (FGL) beschlossen. Nach der Betriebssatzung 
der Alten Hansestadt Lemgo für die Forst und Grün Lemgo 
(FGL) vom 30.11.2007 wird die Forst und Grün Lemgo in 
der Form eines wirtschaftlichen Unternehmens ohne eige-
ne Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 97 Abs. 1 Ziffer 3 
GO NRW aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ent-
sprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
und nach den Bestimmungen der Betriebssatzung wie ein 
Eigenbetrieb, das heißt als Eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung geführt. 
 
Der Gemeinsame Betriebsausschuss der Alten Hansestadt 
Lemgo hat in seiner Sitzung am 27.01.2014 nach § 5 Abs. 
6 Satz 1 EigVO NRW im Wege der Dringlichkeit folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
1. Der kaufmännische Betriebsleiter der Forst und Grün 

Lemgo (FGL), Herr Peter Gröne, wird als Betriebsleiter 
zum 01.02.2014 abberufen. 

 
2. Zum kaufmännischen Betriebsleiter der FGL wird ab 

01.02.2014 Herr Uwe Aust bestellt. 
 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 3 
Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) in der 
derzeit gültigen Fassung. 
 
Lemgo, 30.01.2014 
 
Forst und Grün Lemgo  
 
 
Meiercord 
(Technischer Betriebsleiter) 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
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Stadt Lügde 
 
58 Satzung der Stadt Lügde über die Zulässigkeit 

von Außenbereichsvorhaben nach § 35 Abs. 6 
BauGB für den bebauten Bereich „Winkhau-
sen“ im Ortsteil Sabbenhausen – Außenbe-
reichssatzung „Winkhausen“ im Ortsteil Sab-
benhausen – vom 20. Januar 2014; hier: Sat-
zungsbeschluss und Inkrafttreten 

 
Der Rat der Stadt Lügde hat in seiner Sitzung am 18. No-
vember 2013 die Satzung der Stadt Lügde über die Zuläs-
sigkeit von Außenbereichsvorhaben für den bebauten Be-
reich „Winkhausen“ im Ortsteil Sabbenhausen - Außenbe-
reichssatzung „Winkhausen“ im Ortsteil Sabbenhausen – 
nach § 35 Abs. 6 i. V. m. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) in 
Verbindung mit §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in 
der zurzeit gültigen Fassung beschlossen.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Nach § 10 Abs. 3 BauGB wird der vorstehende Satzungs-
beschluss hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung der Stadt 
Lügde über die Zulässigkeit von Außenbereichsvorhaben 
nach § 35 Abs. 6 BauGB für den bebauten Bereich „Wink-
hausen„ im Ortsteil Sabbenhausen – Außenbereichssat-
zung „Winkhausen“ im Ortsteil Sabbenhausen – in Kraft.  
 
Lage und Umfang des Satzungsbereiches sind aus dem 
dieser Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan er-
sichtlich.  
 
Die Außenbereichssatzung „Winkhausen“ im Ortsteil Sab-
benhausen der Stadt Lügde wird mit der Begründung vom 
Tage dieser Bekanntmachung an bei der Stadt Lügde, 
Fachbereich Planen und Bauen, Am Markt 1, 32676 Lügde 
während der allgemeinen Dienststunden auf Dauer zu je-
dermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt der Sat-
zung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  
 
Hinweise: 
 

1. Nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist eine Verlet-
zung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Stadt Lügde geltend gemacht worden 
sind.  

 
Nach § 215 Abs. 1 Nr. 3 BauGB sind beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges ebenfalls un-
beachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt 
Lügde schriftlich geltend gemacht worden sind.  

 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist darzulegen.  

 
 

 
2. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 
GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden,  
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Lügde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

 
Lügde, 20. Januar 2014 
 
Stadt Lügde  
Der Bürgermeister 
 
 
Reker 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
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59 1. Satzung zur Änderung der Satzung des Ab-

fallwirtschaftsverbandes Lippe vom 29.11.2013 
 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 29.11.2013 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 16.12.2013 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin.  
 
Lügde, den 23.01.2014 
 
Stadt Lügde 
-Der Bürgermeister- 
 
 
gez. Reker 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
60 Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung des 

Abfallwirtschaftsverbandes Lippe  
 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 29.11.2013 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 16.12.2013 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 23.01.2014 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Gert Klaus 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
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Gemeinde Schlangen 
 
61 1. Satzung zur Änderung der Satzung des Ab-

fallwirtschaftsverbandes Lippe vom 29.11.2013 
 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 29.11.2013 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 16.12.2013 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Schlangen, den 23.01.2014 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
 
 
 
62 Bekanntmachung des Wahlvorschlags für die 

Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde 
Schlangen am 09. März 2014 

 
Aufgrund des § 19 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV 
NRW S. 454), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Ok-
tober 2013 (GV NRW S. 564) wird der vom Wahlausschuss  
in seiner Sitzung am 23. Januar 2014 zugelassene Wahl-
vorschlag hiermit bekannt gegeben. 
 
A. Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters 

Partei :   Einzelbewerber  
Familienname, Vorname:  Knorr, Ulrich 
Beruf:   Bürgermeister 
Geburtsjahr:  1955 
Geburtsort :   Bad Lippspringe 
Wohnung:   An den Rottwiesen 3, 

  Schlangen 
 
Schlangen, den 24.01.2014 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Wahlleiter 
 
 
Rayczik 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
63 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Schlangen hier: Aufstellungsbe-
schluss 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
12.12.2013 die Einleitung des Verfahrens zur 14. Änderung 
des Flächennutzungsplanes beschlossen. Beabsichtigt ist 
die Darstellung von Konzentrationszonen für die Nutzung 
der Windenergie im Gemeindegebiet Schlangen mit der 
Folge, dass Windenergieanlagen außerhalb der Konzentra-
tionszonen gemäß § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB in der Regel 
nicht zulässig sind. 
 
Hiermit wird gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 
bestätigt, dass der obige Wortlaut des Beschlusses zur 14. 
Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Beschluss, 
den der Rat in seiner Sitzung am 12.12.2013 zur 14. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes gefasst hat, überein-
stimmt und dass die nach § 2 Abs. 1 und 2 Bekanntma-
chungsVO NRW einzuhaltenden Formvorschriften einge-
halten wurden. 
 
Die Bekanntmachung des Beschlusses zur 14. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schlangen 
gem. § 2 Abs. 1 BauGB wird hiermit angeordnet. 
 
Schlangen, 10.01.2014 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
 
 
 
64 5. Änderung Bebauungsplanes S 7 der Ge-

meinde Schlangen, Gebiet nördlich der 
Parkstraße / südlich der Grund- / Hauptschule 
im OT Schlangen 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
12. Dezember 2013 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
1. 
Der Bebauungsplan Nr. S 7 ist aufgrund veränderter städ-
tebaulicher Ziele gemäß § 1 (8) i.V.m. § 2 (1) Baugesetz-
buch (BauGB) zu ändern (5. Änderung des Bebauungspla-
nes). 
Für die genauen Grenzen des Änderungsgebietes ist die 
im Abgrenzungsplan vorgenommene Umrandung verbind-
lich. 
 
2. 
Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. S 7 soll als be-
schleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB („Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung“) durchgeführt werden. 
 
3. 
Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. S 7 wird mit 
Text und Begründung gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
als Entwurf beschlossen. 
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4. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes ist mit Text und Be-
gründung für die Dauer eines Monats gemäß § 3 (2) 
BauGB öffentlich auszulegen. Die Beteiligung der Behör-
den und der sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt 
gemäß § 4 (2) BauGB parallel zur Offenlage. 
 
5. 
Der Beschluss zur Einleitung des Änderungsverfahrens ist 
gemäß § 2 (1) Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu ma-
chen. Dabei ist gemäß § 13a BauGB darauf hinzuweisen, 
dass die Aufstellung im beschleunigten Verfahren ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB 
erfolgt.  
Der Aufstellungsbeschluss / Entwurfsbeschluss ist gem. § 
2 (1) BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
 
6. 
Die Information der Verwaltung über die Anpassung des 
Flächennutzungsplanes im Wege der Berichtigung gemäß 
§ 13a BauGB (beabsichtigte Berichtigung) „Teilbereich 
nördlich der Parkstraße und südlich der Grund- und Haupt-
schule im OT Schlangen“ wird zur Kenntnis genommen. 
 
Hiermit wird gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 
bestätigt, dass der obige Wortlaut des Beschlusses zur 5. 
Änderung des Bebauungsplanes S 7 der Gemeinde 
Schlangen, Gebiet nördlich der Parkstraße / südlich der 
Grund- / Hauptschule im OT Schlangen, mit dem Be-
schluss, den der Rat der Gemeinde Schlangen in seiner 
Sitzung am 12.12.2013 gefasst hat, übereinstimmt und 
dass die nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmachungsVO 
NRW einzuhaltenden Formvorschriften eingehalten wur-
den. 
 
Die Bekanntmachung des Beschlusses zur 5. Änderung 
des Bebauungsplanes S 7 der Gemeinde Schlangen, Ge-
biet nördlich der Parkstraße / südlich der Grund- / Haupt-
schule im OT Schlangen, gem. § 2 Abs. 1 BauGB wird 
hiermit angeordnet. 
 
In der Ausführung der vorstehenden Beschlüsse wird hier-
mit bekanntgemacht, dass der Entwurf der 5. Änderung 
Bebauungsplanes S 7 der Gemeinde Schlangen, Gebiet 
nördlich der Parkstraße / südlich der Grund- / Hauptschule 
im OT Schlangen, in der Zeit vom 
 

20. Februar 2014 bis einschl. 20. März 2014 
 
während der Dienstzeiten (montags bis freitags von 8.30 
Uhr bis 12.15 Uhr sowie donnerstags von 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr) im Bauamt des Rathauses Schlangen, Im Dorfe 
2, 33189 Schlangen, öffentlich ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in der 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bedenken und Anregungen zu der offen liegenden Be-
gründung können während der Auslegungsfrist schriftlich 
oder zur Niederschrift im Rathaus Schlangen, Im Dorfe 2, 
33189 Schlangen, vorgebracht werden. 
 
Schlangen, den 27.01.2014 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
 
Übersichtsplan der  5. Änderung Bebauungsplanes S 7 der 
Gemeinde Schlangen, Gebiet nördlich der Parkstraße / 
südlich der Grund- / Hauptschule im OT Schlangen 
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Landesverband Lippe 
 
65 Die 16. Sitzung des Hauptausschusses in der 

15. Wahlperiode des Landesverbandes Lippe 
 
Die 16. Sitzung des Hauptausschusses in der 15. Wahlpe-
riode des Landesverbandes Lippe findet am 
 

Mittwoch, 05.02.2014, 15:00 Uhr 
 
statt. 
 
Sitzungsort: Landesverband Lippe – Schloss Brake – 
Schlossstraße 18 32657 Lemgo 
 
Tagesordnung 
 
Tagesordnungspunkte 
 
        Öffentlicher Teil: 
 
1.   Niederschrift über die 15. Sitzung des Hauptaus-

schusses - öffentlicher Teil - in der 15. Wahlperiode 
der Verbandsversammlung am 27.11.2013 

  
 2.   Anfragen von Ausschussmitgliedern 
  
 3.   Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende Ver-

waltungsangelegenheiten 
  
 4.   Kulturentwicklungsplan 

 
Nichtöffentlicher Teil: 

  
 5.   Niederschrift über die 15. Sitzung des Hauptaus-

schusses - nichtöffentlicher Teil - in der 15. Wahlperi-
ode der Verbandsversammlung am 27.11.2013 

  
 6.   Anfragen von Ausschussmitgliedern 
  
 7.   Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende Ver-

waltungsangelegenheiten 
Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 Die 23. nichtöffentliche Sitzung des Treuhand-
ausschusses in der 15. Wahlperiode des Lan-
desverbandes Lippe 

 
Die 23. nichtöffentliche Sitzung des Treuhandausschusses 
in der 15. Wahlperiode des Landesverbandes Lippe findet 
am 
 

Mittwoch, 12.02.2014, 14:00 Uhr 
 
statt. 
 
Sitzungsort: 
 
Landesverband 
Lippe 
Schloss Brake 
Raum 1.16 
Schlossstraße 18 
32657 Lemgo 
 

 

 
Tagesordnung 
 
Tagesordnungspunkte  
 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Niederschrift über die 22. nichtöffentliche Sitzung des 
Treuhandausschusses - in der 15. Wahlperiode der Ver-
bandsversammlung - am 17.10.2013 

  
 2.  Anfragen von Mitgliedern des Treuhandausschusses 
  
 3.  Investition in alternative Energien 
  
 4.  Entwicklung des Zukunfts- und Pensionsfonds 2013 & 

Ausblick 2014 
  
 5.  Verschiedenes 
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67 Die 13. Sitzung des Wirtschaftsausschusses in 
der 15. Wahlperiode des Landesverbandes 
Lippe 

 
Die 13. Sitzung des Wirtschaftsausschusses in der 15. 
Wahlperiode des Landesverbandes Lippe findet am 
 

Mittwoch, 12.02.2014, 15:00 Uhr 
 
statt. 
 
Sitzungsort: 
Landesverband 
Lippe 
Schloss Brake 
Schlossstraße 18 
32657 Lemgo 

 

 
Tagesordnung 
 
Tagesordnungspunkte 
 
           Öffentlicher Teil: 

 

  
 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.   Niederschrift über die 12. Sitzung des Wirtschaftsaus-
schusses - öffentlicher Teil - in der 15. Wahlperiode 
der Verbandsversammlung am 04.12.2013 

  
 2.  Anfragen von Ausschussmitgliedern 
  
 3.  Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende Verwal-

tungsangelegenheiten 
 
Nichtöffentlicher Teil: 

  
 4.  Niederschrift über die 12. Sitzung des Wirtschaftsaus-

schusses - nichtöffentlicher Teil - in der 15. Wahlperio-
de der Verbandsversammlung am 04.12.2013 

  
 5.  Anfragen von Ausschussmitgliedern 
  
 6.  Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende Verwal-

tungsangelegenheiten 
  
 7.  Vertragsangelegenheit 
  
 8.  Grundstücksangelegenheiten 
  
 9.  Vertragsangelegenheit 
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